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Informationen zum Versicherungsschein 

1 Identität des Versicherers 
Medien-Versicherung a.G. Karlsruhe 
vorm. Buchgewerbe-Feuerversicherung, gegr. 1899 
Borsigstraße 5, 76185 Karlsruhe 
Sitz der Gesellschaft: Karlsruhe, AG: Mannheim HRB 100003;  
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Prof. h.c. Helmut Sigloch;  
Vorstand: Klaus Haßler (Vors.), Jürgen Schellmann 

2 Dauer des Versicherungsverhältnisses 
Das Versicherungsverhältnis verlängert sich bei Verträgen von 
mindestens einjähriger Dauer mit dem Ablauf der Vertragszeit um ein 
Jahr und weiter von Jahr zu Jahr stillschweigend, wenn nicht drei 
Monate vor dem jeweiligen Ablauf der anderen Partei eine schriftliche 
Kündigung zugegangen ist.  

3 Widerrufsrecht nach § 8 VVG 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne 
Angaben von Gründen in Textform widerrufen. Die Frist beginnt am 
Tag nachdem Ihnen der Versicherungsschein, die Vertragsbestim-
mungen einschließlich unserer Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen sowie die Vertragsinformation gemäß § 7 Abs. 2 des Versiche-
rungsvertragsgesetzes und diese Belehrung in Textform zugegangen 
sind. Zur Wahrung der Widerspruchsfrist genügt die rechtzeitige 
Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 

Medien-Versicherung a.G 
Borsigstraße 5 

76185 Karlsruhe 

4 Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet Ihr Versicherungsschutz. 
Ihr Versicherungsbeitrag wird pro rata abgerechnet. Der Teil ihres 
Beitrages, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, 
steht uns als Risikoträger zu, wenn Sie zugestimmt haben, dass der 
Versicherungsschutz vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt.  
Haben Sie eine solche Zustimmung nicht erteilt oder beginnt der 
Versicherungsschutz erst nach Ablauf der Widerrufsfrist sind die 
beiderseitig empfangenen Leistungen zurückzugewähren. 
Ihr Widerrufsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Vertrag von beiden 
Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt wurde, 
bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Widerrufen Sie einen 
Ersatzvertrag, so läuft Ihr ursprünglicher Versicherungsvertrag weiter. 
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen mit einer Laufzeit von 
weniger als einem Monat. 

5 Folgen der nicht rechtzeitigen Zahlung des ersten oder 
einmaligen Beitrages 

Damit wir Ihnen Versicherungsschutz gewähren können, müssen Sie 
die vereinbarten Beiträge zahlen. Zahlen Sie den ersten oder einma-
ligen Beitrag nicht rechtzeitig, beginnt der Versicherungsschutz 
frühestens zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie den Beitrag zahlen. Wenn 
Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben, 
beginnt der Versicherungsschutz gleichwohl zu dem vereinbarten 
Zeitpunkt. 
Wird der einmalige oder der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt, so 
sind wir, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, zum Rücktritt vom 
Vertrag berechtigt, es sei denn, Sie haben die Nichtzahlung nicht zu 
vertreten. 
Weitere Regelungen zum Beginn des Versicherungsschutzes, zur 
Fälligkeit des ersten oder einmaligen Beitrages und zur Rechtzeitig-
keit der Zahlung entnehmen Sie den beigefügten Versicherungsbe-
dingungen. 

6 Folgen bei nicht rechtzeitiger Zahlung von Folgebeiträ-
gen 

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, können wir Ihnen auf 
Ihre Kosten in Textform eine Zahlungsfrist von mindestens zwei 
Wochen bestimmen. Die Zusammensetzung des Betrages nach 
Beiträgen, Zinsen und Kosten geben wir Ihnen an. 
Tritt der Versicherungsfall nach Fristablauf ein und sind Sie bei 
Eintritt mit der Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder Kosten in 

Verzug, so sind wir nicht zur Leistung verpflichtet. Mit Zahlung des 
Beitrages haben Sie ab Zahlungseingang bei uns wieder Versiche-
rungsschutz, wenn wir den Vertrag noch nicht gekündigt haben. Eine 
von uns ausgesprochene Kündigung wird unwirksam, wenn Sie 
innerhalb eines Monats nach der Kündigung den offenen Betrag 
ausgleichen. 

7 Anwendbares Recht/Gerichtsstand und Sprache 
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. Ansprüche aus dem Versi-
cherungsvertrag können Sie bei dem für unseren Geschäftssitz oder 
für den Geschäftssitz unserer vertragsführenden Niederlassung 
örtlich zuständigen Gericht geltend machen. Ist der Vertrag durch 
Vermittlung eines Maklers zustande gekommen, können Sie auch 
das Gericht des Ortes anrufen, an dem der Makler zur Zeit der 
Vermittlung seine gewerbliche Niederlassung oder, wenn er eine 
solche nicht unterhält, seinen Wohnsitz hat.  
Die Medien-Versicherung kann Ansprüche aus dem Versicherungs-
vertrag bei dem für Ihren Wohnsitz zuständigen Gericht geltend 
machen. Weitere gesetzliche Gerichtsstände können sich bei dem für 
den Sitz oder die Niederlassung Ihres Geschäfts- oder Gewerbebe-
triebes örtlich zuständigen Gericht ergeben. 
Sämtliche Kommunikation und Korrespondenz findet ausschließlich 
in deutscher Sprache statt. 

8 Erklärungen 
Änderung der Anschrift oder des Namens: Bitte teilen Sie uns Ände-
rungen Ihrer Anschrift (Wohnung oder Geschäft) oder Ihres Namens 
(Firmierung) zur Vermeidung von Nachteilen unverzüglich mit. Erklä-
rungen, die wir per Einschreiben an Ihre letzte uns bekannte Adresse 
senden, gelten als Ihnen zugegangen.  
Anzeigen und Erklärungen des Versicherers: 
Für unsere schriftlichen Anzeigen und Erklärungen genügt ein Com-
puter-Brief, auch wenn er nicht unterschrieben ist.  

9 Beschwerden 
Wir werden uns stets sorgfältig und zuvorkommend um Ihre 
Versicherungsangelegenheiten kümmern. Sollten Sie aus-
nahmsweise einmal nicht mit unseren Leistungen zufrieden 
sein, so möchten wir Sie bitten, sich an uns oder Ihren Vermittler 
zu wenden. Wir sind dann gerne zur Stellungnahme bereit. 
Ergänzend können Sie sich auch an folgende Adressen wenden: 
Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen, Graurheindorfer 
Str. 108, 53117 Bonn; www.bafin.de 
Versicherungs-Ombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin; 
www.versicherungsombudsmann.de 
 
 

Merkblatt zur Datenverarbeitung 
1 Vorbemerkungen 
Versicherungen können heute Ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der 
elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich 
Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln; 
auch bietet die EDV einen besseren Schutz der Versichertengemein-
schaft vor missbräuchlichen Handlungen als die bisherigen manuel-
len Verfahren. Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten 
zu Ihrer Person wird durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG 
geregelt. Danach ist die Datenverarbeitung und -nutzung zulässig, 
wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder 
wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt die Daten-
verarbeitung und –nutzung stets, wenn dies im Rahmen der Zweck-
bestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen 
Vertrauensverhältnissen geschieht oder soweit es zur Wahrung 
berechtigter Interessen der speichernden Stelle erforderlich ist und 
kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Inte-
resse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder 
Nutzung überwiegt. 

2 Einwilligungserklärung 
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenab-
wägung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die 
Datenverarbeitung ist in Ihren Versicherungsantrag eine Einwilli-
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gungserklärung nach dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt 
über die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet 
jedoch – außer in der Lebens- und Unfallversicherung – schon mit 
Ablehnung des Antrags oder durch Ihren jederzeit möglichen Wider-
ruf, der allerdings den Grundsätzen von Treu und Glauben unterliegt. 
Wird die Einwilligungserklärung bei Antragstellung ganz oder teilwei-
se gestrichen, kommt es unter Umständen nicht zu einem Vertrags-
abschluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener 
Einwilligungserklärung kann eine Datenverarbeitung und –nutzung in 
dem begrenzten gesetzlich zulässigen Räumen, wie in der Vorbe-
merkung beschrieben, erfolgen.  

3 Schweigepflichtentbindungserklärung 
Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die wie zum Bei-
spiel beim Arzt einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle 
Erlaubnis des Betroffenen (Schweigepflichtsentbindung) voraus in 
der Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung (Personenversiche-
rung) ist daher im Antrag auch eine Schweigepflichtentbindungsklau-
sel enthalten. 
Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die 
Datenverarbeitung und –nutzung nennen. 
 
a) Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer 
Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig 
sind. Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten. 
Weiter werden zum Vertrag versicherungstechnische Daten wie 
Kundennummer (Partnernummer), Versicherungssumme, Versiche-
rungsdauer, Beitrag, Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die 
Angaben eines Dritten, z. B. eines Vermittlers, eines Sachverständi-
gen oder eines Arztes geführt (Vertragsdaten). Bei einem Versiche-
rungsfall speichern wir Ihre Angaben zum Schaden und ggf. auch 
Angaben von Dritten, wie z. B. dem vom Arzt ermittelten Grad der 
Berufsunfähigkeit, die Feststellung Ihrer Reparaturwerkstatt über 
einen Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer Lebensversicherung 
den Auszahlungsbeitrag (Leistungsdaten). 
 
b) Datenübermittlung an Rückversicherer 
Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets 
auf einen Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken achten. 
Deshalb geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken an Rück-
versicherer im In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer benötigen 
ebenfalls entsprechende versicherungstechnische Angaben von uns, 
wie des Risikos und Risikozuschlags sowie im Einzelfall auch Ihre 
Personalien. Soweit Rückversicherer bei der Risiko- und Schadenbe-
urteilung mitwirken, werden ihnen auch die dafür erforderlichen 
Unterlagen zur Verfügung gestellt.  
In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer Rück-
versicherer, denen sie ebenfalls entsprechende Daten übergeben.  
 
c) Datenübermittlung an andere Versicherer 
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherer bei 
Antragstellung, jeder Vertragsänderung und im Schadenfall  dem 
Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und die Scha-
denabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören z. B. 
frühere Krankheiten und Versicherungsfälle oder Mitteilungen über 
gleichartige andere Versicherungen (beantragte, bestehende, abge-
lehnte oder gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch zu verhin-
dern, eventuelle Widersprüche in den Feststellungen zum entstande-
nen Schaden zu schließen, kann es erforderlich sein, andere Versi-
cherer um Auskunft zu bitten oder entsprechende Auskünfte auf 
Anfragen zu erteilen. 
Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversicherungen, 
gesetzlicher Forderungsübergang sowie bei Teilungsabkommen) 
eines Austausches von personenbezogenen Daten unter den Versi-
cherern. Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie 
Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungsschut-
zes und des Risikos oder zum Schaden, wie Schadenhöhe und 
Schadentag.  
 
d) Zentrale Hinweissysteme 
Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig 
sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts 
oder zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch Anfragen an 
den zuständigen Fachverband bzw. an andere Versicherer zu richten 
oder auch entsprechende Anfragen anderer Versicherer zu beantwor-
ten. Dazu bestehen bei den Fachverbänden zentrale Hinweissyste-
me.  
Solche Hinweissysteme gibt es beim Verband des Lebensversiche-
rungs-Unternehmen, beim Verband der Schadenversicherer sowie 
beim Verband der privaten Krankenversicherung. Die Aufnahme in 
diese Hinweissysteme und deren Nutzung erfolgt lediglich zu Zwe-
cken, die mit dem jeweiligen System verfolgt werden dürfen, also nur 
soweit bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Beispiele: 
 
Sachversicherer 
-Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung vorliegt 
oder wenn aufgrund des Verdachts des Versicherungsmissbrauchs 

der Vertrag gekündigt wird und bestimmte Schadensummen erreicht 
sind.  
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung weiteren 
Missbrauchs.  
 
Unfallversicherer 
-Meldung bei erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeige-
pflicht, 
-Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverletzung im 
Schadenfall, wegen Vortäuschung eines Unfalls oder von Unfallfol-
gen,  
-außerordentliche Kündigung durch den Versicherer nach Leitungs-
erbringung oder Klageerhebung auf Leistung. 
 
Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von Versicherungsmiss-
brauch. 
 
e) Datenverarbeitung inner- und außerhalb der Unternehmens-
gruppe 
Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, Kranken-, Sachver-
sicherung) und andere Finanzdienstleistungen (z. B. Kredite, Bauspa-
ren, Kapitalanlagen, Immobilien) werden durch rechtlich selbständige 
Unternehmen betrieben. Um den Kunden einen umfassenden Versi-
cherungsschutz und Finanzservice anbieten zu können, arbeiten die 
Unternehmen häufig in Unternehmensgruppen zusammen. 
 
Zur Kostenersparnis können dabei einzelne Bereiche zentralisiert 
werden, wie das Inkasso oder die Datenverarbeitung. So kann z. B. 
Ihre Adresse nur einmal gespeichert werden, auch wenn Sie Verträge 
mit verschiedenen Unternehmen der Gruppe abschließen; und auch 
Ihre Versicherungsnummer, die Art der Verträge, ggf. Ihr Geburtsda-
tum, Kontonummer und Bankleitzahl, d. h. Ihre allgemeinen Antrags-, 
Vertrags- und Leistungsdaten können in einer zentralen Datensamm-
lung geführt werden.  
 
Dabei sind die sog. Partnerdaten (z. B. Name, Adresse, Kunden-
nummer, Kontonummer, Bankleitzahl, bestehende Verträge) von 
allen Unternehmen der Gruppe abfragbar. Auf diese Weise kann 
eingehende Post immer richtig zugeordnet und bei telefonischen 
Anfragen sofort der zuständige Partner genannt werden. Auch Geld-
eingänge können so in Zweifelsfällen ohne Rückfragen korrekt 
gebucht werden. Die übrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und 
Leitungsdaten sind dagegen nur von den Versicherungsunternehmen 
der Gruppe abfragbar.  
 
Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des jeweili-
gen Kunden durch die einzelnen Unternehmen verwendet werden, 
spricht das Gesetz auch hier von „Datenübermittlung“, bei der die 
Vorschriften des BDSG zu beachten sind. Branchenspezifische 
Daten – wie z. B. Gesundheits- oder Bonitätsdaten – bleiben dage-
gen unter ausschließlicher Verfügung der jeweiligen Unternehmen.  
 
Unsere Unternehmensgruppe gehören zur Zeit folgende Unterneh-
men an: 
Medien-Versicherung a.G. Karlsruhe 
BK Versicherungsvermittlung GmbH, Karlsruhe 
 
f) Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte 
Sie haben als Betroffener nach dem BDSG neben dem eingangs 
erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf Auskunft sowie unter be-
stimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung 
oder Löschung Ihrer in einer Datei gespeicherten Daten. 
 
Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden 
Sie sich bitte an den betrieblichen Datenschutzbeauftragten Ihres 
Versicherers. Richten Sie auch etwaiges Verlangen auf Auskunft, 
Berichtigung, Sperrung oder Löschung wegen der beim Rückversi-
cherer gespeicherten Daten stets an Ihren Versicherer. 
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